In der Senatssitzung am 24. Marz 2026 beschlossene Fassung

Der Senator fur Kinder und Bildung
12.03.2026

Vorlage fur die Sitzung des Senats am 24.03.2026
,Monitoringbericht zum KiQuTG 2025

A. Problem

Am 25.04.2019 wurde zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bun-
desministerium fir Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und der Freien Hansestadt Bremen
der Vertrag zum Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur Verbesserung der Teil-
habe in der Kindertagespflege (,Gute-Kita-Gesetz®, KiQuTG) geschlossen. Mit Wirkung zum
1. Januar 2023 wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur
Teilhabe in der Kindertagesbetreuung das KiQuTG aktualisiert, verlangert und umbenannt
(,KiTa-Qualitatsgesetz®). Auf Basis der Aktualisierung wurde ein neuer Vertrag zwischen dem

Bund und dem Land Bremen geschlossen.

Im Rahmen eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat in der Kindertagesbe-
treuung wurde durch weitere Bund- und Lander-Vertrage die Weiterflihrung des Gesetzes mit
Wirkung zum 01.01.2025 vereinbart und festgelegt, welche Mallinahmen zur Weiterentwick-
lung der Qualitat und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung in den nachsten

Jahren umgesetzt werden.

Das Bundesministerium fur Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) flhrte
jahrlich, bis zum Jahr 2023 und anschlieRend 2025, ein Monitoring durch. Der daraus jeweils
resultierende Monitoringbericht umfasst zunachst einen allgemeinen Teil zur bundesweiten
Beobachtung der quantitativen und qualitativen Entwicklung des Angebots friiher Bildung, Er-
ziehung und Betreuung fir Kinder bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und in der Kin-
dertagespflege. In einem weiteren landerspezifischen Teil werden die Fortschrittsberichte aus

den Landern aufgefihrt.

B. Lésung

Der in der Anlage beigefugte ,Monitoringbericht zum KiQuTG 2025 fir die Berichtsjahre 2023
und 2024 des Bundesministeriums fir Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMBFSFJ) wird dem Senat vorgelegt.

Das KiQuTG als eine Weiterentwicklung des Gute-KiTa-Gesetzes aus dem Jahr 2019 hat zum

Ziel, die Qualitat der fruhkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung in der



Kindertagesbetreuung entsprechend den jeweiligen Bedarfen der Lander fortzuschreiben und
die Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zu verbessern. Mit dem KiQuTG wird der Gedanke
verfolgt, bundesweit mit gleichwertigen qualitativen Standards adaquate Lebensverhaltnisse
fur das Aufwachsen von Kindern und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
erreichen.

Das KiQuTG legt hierbei einen Schwerpunkt auf die Qualitat der Kindertagesbetreuung und
auf bestimmte Handlungsfelder, die besonders bedeutsam flr die Qualitat sind. Dazu gehdren
ein bedarfsgerechtes Angebot, ein guter Fachkraft-Kind-Schllssel, die Gewinnung und Siche-
rung qualifizierter Fachkrafte, eine starke Kita-Leitung, die Férderung der kindlichen Entwick-
lung, Gesundheit, Erndhrung und Bewegung, die Férderung der sprachlichen Bildung sowie

die Starkung der Kindertagespflege.

In diesem Bericht stellt das BMBFSFJ gemal den gesetzlichen Vorgaben des Gesetzes fur
die Berichtsjahre 2023 und 2024 zum flnften Mal den aktuellen Stand und die erreichte Fort-
setzung bei der Umsetzung des Gesetzes vor.

Gegenstand des Berichts ist dabei das Berichtsjahr 2024 erganzt mit Daten aus dem Jahr
2023- und damit das KiQuTG in der Fassung vom 1. Januar 2023.

Der Monitoringbericht umfasst das landerspezifische Monitoring fir die Freie Hansestadt Bre-
men mit einer Zusammenfassung unter |. auf Seite 28 und einem Fazit unter V.5. auf den
Seiten 281 bis 294.

Fiir die Freie Hansestadt Bremen fasst das BMBFSFJ folgende Ergebnisse zusammen:

,Die Freie Hansestadt Bremen nutzte die Mittel zur Umsetzung des KiTa-Qualitats- und -Teil-
habeverbesserungsgesetzes in der Fassung vom 1. Januar 2023 (KiQuTG a.F.) fir MaRnah-
men in den Handlungsfeldern ,Fachkraft-Kind-Schlussel®, ,Gewinnung und Sicherung qualifi-
zierter Fachkrafte®, ,Forderung der kindlichen Entwicklung, Gesundheit, Ernahrung und Bewe-
gung®, ,Foérderung der sprachlichen Bildung“ sowie ,Verbesserung der Steuerung des Sys-
tems”.

(Monitoringbericht zum KiQuTG 2025, S. 28).

Laut Fortschrittsbericht wurde im Handlungsfeld 2 ,Fachkraft-Kind-Schlissel“ die Ausstattung
mit erhdhten personellen Ressourcen von 0,35 Vollzeitaquivalenten je U3-Ganztagsgruppe in
Kitas mit besonderen Herausforderungen in sozial und wirtschaftlich benachteiligten Stadttei-

len weitergefuhrt.

Im Handlungsfeld 3 ,Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkrafte“ wurden Mallnahmen
umgesetzt, um sozialpadagogische Berufe und Ausbildungsformate zu attraktiveren und neue

Zielgruppen zu gewinnen. Insbesondere wurden das Programm ,Integrierte Qualifizierung in



sozialpadagogische Arbeitsfelder (IQsA)“ neu aufgesetzt, das auf die Qualifizierung von be-
rufserfahrenen Personen aus dem Ausland abzielt, die Gber andere Qualifizierungsformate
nicht erreicht werden kénnen. Fortgefihrt wurden die Pauschalleistungen fir Fachschiiler:in-
nen in der Weiterbildung zum/zur Erzieher:in, die in 2024 auf weitere Zielgruppen (u.a. Berufs-
fachschduler:innen in der Erstausbildung) ausgeweitet wurde. Ebenfalls erfolgreich fortgesetzt
wurden das Quereinstiegs—Programm, die Qualifizierung auslandischer Fachkrafte aus Spa-
nien und die Mallinahme ,Qualifizierung on the job* fir Personen, die eine berufsbegleitende
Weiterbildung zum/zur Erzieher:in absolvieren wollen. So konnten insbesondere die Zahl der
staatlichen Anerkennungen zum/zur Erzieher:in im Land Bremen von 2020 bis 2024 um 30,7
Prozent gesteigert werden. Zudem konnte die Anzahl der Berufsfachschuler:innen im ersten
Jahr der Erstausbildung erhéht werden. Die Kampagne ,Mach dein Ding* unterstitzt flankie-

rend die Kommunikation der MalRnahmen an relevante Zielgruppen.

Im Handlungsfeld 6 ,Forderung der kindlichen Entwicklung, Gesundheit, Ernahrung und Be-
wegung”“ wurde die Zielsetzung in 2023 umgesteuert. Landesweit konnten ab dem 1. August
2023 Mittel fir ein vorwiegend bio-regionales Friihstiicksangebot in den Einrichtungen bean-
tragt werden. So wurde entweder ein Frihstlck initiiert, das bestehende Frihstlick um quali-

tativ hochwertige Lebensmittel erganzt oder der Bereich der Ernahrungserziehung intensiviert.

Im Handlungsfeld 7 ,Férderung der sprachlichen Bildung“ wurde die Implementierung des
Sprachbeobachtungsinstruments ,BaSiK* in den KiTas weiter vorangetrieben, so dass in 2024
etwa 25% der Einrichtungen das Instrument vollstdndig nutzen. Die durch den Wegfall der
Sprach-KiTa-Mittel entstandene Lucke, konnte vollstandig aus KiQuTG-Mitteln gedeckt und so

das Programm fortgefuhrt werden.

Im Rahmen des Handlungsfelds 9 ,Verbesserung der Steuerung des Systems® kam es erneut
zu Verzdgerungen durch eine personelle Vakanz im Referat 32 bei der Senatorin fir Kinder
und Bildung im Januar 2023, die erst Ende 2023 behoben wurde. Die Qualitats- und Leistungs-
ziele konnten im Rahmen des Prozesses um den Bildungsplan 0-10 finalisiert werden. Im Be-
reich der Reformen wurde die Uberarbeitung der Finanzierungssystematik priorisiert, wahrend
gleichzeitig begonnen wurde, bestehende Prozesse der Datenerhebung bei den Tragern zu

stabilisieren und nutzbar zu machen.

Datenbasierte Erkenntnisse aus dem Monitoring des Bundes

Eine umfassende Datenbetrachtung fand in diesem Bericht lediglich im landertbergreifenden
Monitoring statt. Rickschlisse spezifisch flr die Freie Hansestadt Bremen sind entsprechend

nicht in allen Bereichen mdoglich.



In den Abschnitten fir die einzelnen Bundeslander flossen, im Gegensatz zum letzten Be-
richtszeitraum, statistische Kennzahlen nur ein, sofern sie den Bundeslandern zum Zeitpunkt
der Berichterstattung vorlagen. Fir die Berichtsjahre 2023 und 2024 erfolgte die Datenanalyse
wieder auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik, Ergebnissen der Kinderbetreuungsstu-
die des DJI (KiBS) und Ergebnissen von Leitungs- und Fachkraftbefragungen in Kindertages-
einrichtungen im Rahmen von ERIK. Letzteres ist ein Kooperationsprojekt des Deutschen Ju-
gendinstitut (DJI) und der Technischen Universitat Dortmund, die dem BMBFSFJ die Daten
zur Verfugung stellen. Dabei sind die Daten nur teilweise fur eine Langsschnittbetrachtung

heranzuziehen.

Im Handlungsfeld 2 ,Fachkraft-Kind-Schlissel” erfolgte die Darstellung anhand der rechneri-
schen Personal-Kind-Schlissel. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Personal-Kind-Schlus-
sel leicht verbessert, auch gemessen am Bundesdurchschnitt (Gruppen mit Kindern unter drei
Jahren: 3,8; Gruppen mit Kindern Uber drei Jahren: 7,5). In Gruppen mit ausschlie3lich Kindern
im Alter von unter drei Jahren war in Bremen im Jahr 2024 laut Kinder- und Jugendhilfestatistik
rechnerisch eine padagogisch tatige Person fir 3,1 Kinder zustandig (2023: 3,4). In Gruppen
mit Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt kamen 6,5 Kinder auf eine padago-
gisch tatige Person (2023: 7,1). Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Personal-Kind-
Schlissel fur Gruppen mit Kindern unter drei Jahren wie auch fiir Gruppen mit Kindern im Alter
von drei Jahren bis zum Schuleintritt damit gesenkt. Im Landervergleich steht Bremen damit

jeweils auf Platz 2.

Far die gewahlten MalRnahmen im Handlungsfeld 3 ,Gewinnung und Sicherung qualifizierter
Fachkrafte” kdnnen fur die Freie Hansestadt Bremen Angaben aus den Bereichen ,Personal-
volumen® und ,Ausbildungskapazitaten“ gemacht werden. So wird im Monitoringbericht darge-
stellt, dass die Personalzahl in Bremen um 7,6% und damit im Landervergleich am starksten
gewachsen ist. Herausgestellt werden kann aul3erdem die Entwicklung der Anzahl der Ausbil-
dungsanfanger:innen. Im Schuljahr 2023/2024 haben 486 Fachschiiler:innen eine Weiterbil-
dung zum/zur Erzieher:in begonnen, ein Anstieg um 43 Personen. Die Zuwachse in den Zah-
len bei den Ausbildungen zur/-m Sozialassistent:in (2023: 243; 2024: 317) und zur/-m Kinder-
pfleger:in (2023: 43; 2024: 91) lagen noch deutlich darlber. Die deutlich gestiegene Zahl der
Berufsfachschiler:innen im ersten Ausbildungsjahr der sozialpadagogischen Erstausbildung
wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren auch im Bereich der Weiterbildungszahlen
zum/zur Erzieher:in abbilden und die zum Vorjahr leicht gesunkene Zahl der Fachschiler:in-
nen im ersten Weiterbildungsjahr zur/zum Erzieher:in wieder ausgleichen bzw. zu einem An-

stieg flhren.



Fir das Handlungsfeld 6 ,Férderung der kindlichen Entwicklung, Gesundheit, Ernahrung und
Bewegung“ kdnnen Kennzahlen zum Indikator ,Vorhandensein von Qualitatsstandards fir die
Verpflegung® und ,Bewegungsférderung“ herangezogen werden. Auskunft gebende Personen
waren die Leitungskrafte und das weitere padagogische Personal. 2022 gaben 64 Prozent der
Leitungskrafte in der Freien Hansestadt Bremen an, in ihren Einrichtungen mit Standards fur
die Verpflegung zu arbeiten. 2024 sind es 76 Prozent, wobei eine direkte Vergleichbarkeit der
Zahlen nicht mdglich ist. Im Bereich der Bewegungsforderung haben 2024 nach Angaben der
padagogischen Fachkrafte 100 Prozent eine Buddelkiste, 96 Prozent bieten alltagsintegrierte
feinmotorische und 93 Prozent alltagsintegrierte grobmotorische Angebote an. Klettermoglich-
keiten im Aulenbereich melden 94 Prozent der befragten Fachkrafte, eine bewegungsfreund-
liche Raumgestaltung insgesamt 67 Prozent der Fachkrafte. In allen Bereichen zeigten sich
seit 2022 Verbesserungen, so dass die MalRnahme trotz geringer Inanspruchnahme Effekte

erzielt hat.

Fir das Handlungsfeld 7 ,Férderung der sprachlichen Bildung“ kann der Einfluss der MalRnah-
men anhand von Kennziffern zu Indikatoren zur Mehrsprachigkeit abgebildet werden.

So nahm in Bremen sowohl das Angebot an mehrsprachigen Materialien (2022: 60 Prozent;
2024: 66 Prozent), als auch der Einbezug der Herkunftssprache der Kinder durch Fragen
(2022: 60 Prozent, 2024: 75 Prozent) und durch Gesprache in der Herkunftssprache mit den
Fachkraften (2022: 60 Prozent; 2024: 73 Prozent) zu.

Die Zahlen zur Umsetzung von Sprachférderung und Sprachbeobachtung stammen aus der
Leitungskraftebefragung im Rahmen von ERIK (2024). In der Freien Hansestadt Bremen ga-
ben 61 Prozent der Leitungskrafte, die den Einsatz eines speziellen Programms zur Sprach-
forderung bejahten, an, dass sie ein landesweites Verfahren zugrunde legen. Nach Angaben
der Leitungen richtet sich die Sprachférderung in 79 % der Einrichtungen ausschlie3lich an
Kinder mit Sprachférderbedarf, unabhangig von ihrer Herkunftssprache. In 21 % der Einrich-
tungen nehmen dagegen alle Kinder an der Sprachférderung teil. Die Kinder sind zu Beginn
des speziellen Sprachférderangebots im Mittel 54,9 Monate alt, was im deutschlandweiten
Vergleich spat ist. Die Bestimmung des Sprachstands setzten 2024 95 Prozent der befragten
Leitungsfachkrafte mit standardisierten Beobachtungsboégen (bspw. BaSiK) um. Standardi-
sierte Screenings (17 Prozent) und standardisierte Tests (17 Prozent) werden seltener (ergan-

zend) eingesetzt.

Fir das Handlungsfeld 9 ,Verbesserung der Steuerung des Systems® wurden Kennzahlen zu
Maflinahmen zur Qualitatssicherung und internen/externen Evaluierung durch Leitungsbefra-
gungen erhoben. Ergebnisse zur Befragung zu MaRnahmen zur Qualitatssicherung liegen im
Detail noch nicht vor. In Bremen ging nach Leitungsangaben der Anteil der Einrichtungen mit

regelmafiger externer Evaluation von 24 Prozent in 2022 auf 20 Prozent in 2024 zuriick. Auch



die Zahl zur internen Evaluation war mit 46 Prozent in 2024 leicht rlcklaufig (2022: 47 Prozent).

Im Vergleich weist Bremen damit die geringsten Werte auf.

Umsetzungsstand der Handlungsfelder

Aus der Perspektive der Freien Hansestadt Bremen konnten die im Handlungs- und Finanzie-
rungskonzept (HFK) vorgesehenen Malinahmen zur Umsetzung des KiQuTG gréftenteils er-

folgreich realisiert werden.

Der Fokus lag in den letzten Jahren auf dem Ausbau von Betreuungsplatzen, damit allen Kin-
dern den Zugang zu frihkindlicher Bildung und Teilhabe ermdglicht werden konnte.

Um dem Fachkraftemangel entgegenzuwirken, der die Einrichtung neuer Betreuungsplatze
erschwert und auch die Attraktivitat des Berufsfeldes zu steigern, wurde in Malinahmen inves-
tiert, die die Gewinnung, Qualifizierung und Bindung padagogischer Fachkrafte und die Opti-
mierung des Fachkraft-Kind-Schlissels zum Ziel hatten. Ein besonderes Augenmerk wurde
daher auf Einrichtungen mit besonderen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen ge-
legt. So wurden im Rahmen des Handlungsfeldes 2 ,Fachkraft-Kind-Schlissel auch im Jahr
2024 zuséatzliche 0,35 Vollzeitstellen pro U3-Ganztagsgruppe bereitgestellt.

Die angespannte Fachkraftesituation stellt weiterhin eine zentrale Herausforderung in den Ein-
richtungen dar, der mit den Malinahmen im Handlungsfeld 3 effektiv begegnet wird. Unter
gezielten Anstrengungen und entsprechenden Investitionen gelang das zuletzt, wie sich an
den steigenden Ausbildungszahlen zeigt. Die groRe Nachfrage in einzelnen MaRnahmen (z.B.
»Integrierte Qualifizierung in sozialpadagogische Arbeitsfelder®) erforderte zuletzt eine Umver-
teilung von Ressourcen innerhalb des Férderrahmens. Diese Schritte bilden nun eine Grund-
lage, um den weiteren Ausbau planmaRig voranzubringen.

Im Bereich der sprachlichen Bildung wurde im Handlungsfeld 7 ,Forderung der sprachlichen
Bildung® ein standardisiertes Instrument zur Beobachtung und Dokumentation der Sprachent-
wicklung der Kinder eingeflhrt. Zudem wurde das ehemalige Bundesprogramm ,Sprach-Kitas®
erfolgreich in dieses Handlungsfeld tberflhrt, sodass die ehemals von dem Bundesprogramm
profitierenden Einrichtungen bis Juli 2025 weiterhin KiQuTG-Mittela erhalten haben. Eine pa-
rallel dazu angestrebte Uberfilhrung in der Stadtgemeinde Bremen in ein eigenes, kommuna-
les Programm fUr die Ausstattung mit Funktionsstellen und entsprechende Begleitung in einer
Verbundstruktur, vergleichbar zum vorherigen Bundesprogramm, verzégerte sich um ca. ein
halbes Jahr. Diese Verzogerung war notwendig, um den Tragern ausreichend Zeit zur Um-
steuerung zu geben, da sich durch die Uberfiihrung in ein kommunales Programm notwendige
Umsteuerungsbedarfe ergeben haben. Dieses Programm wird unter dem Titel ,Sprach-Kita

2.0“ umgesetzt.



Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, dass fiir eine gesunde Er-
nahrung und ausreichende Bewegung die Tageseinrichtungen und die Kinderpflege eine wich-
tige Funktion einnehmen, wurde im Handlungsfeld 6 ,Férderung der kindlichen Entwicklung,
Gesundheit, Erndhrung und Bewegung“ auch im Berichtsjahr 2024 die Qualitat und Vielfalt
des Ernahrungsangebots verbessert Ein verlassliches Frihstlck in allen Einrichtungen wurde
zum 01. August 2023 angeboten. Uber 20.400 Kinder erhielten in der Stadtgemeinde Bremen
ein kostenloses Frihstlck, in der Stadtgemeinde Bremerhaven profitierten 4.301 Kinder von
dem Frihsticksangebot.

Das bisher aus KiQuTG-Mitteln finanzierte flachendeckende Frihstiick in den stadtbremischen
Kitas kann wegen fehlender Dynamisierung und gestiegener Sach- und Personalkosten nicht
mehr insgesamt geférdert werden. Es wird seit dem 01.08.2025 insofern auf die Indexeinrich-
tungen beschrankt, um mdglichst vielen Kindern aus Quartieren mit besonderen Herausforde-
rungen ein kostenloses Frihstick zu ermdglichen.

Im Bereich Bewegungsférderung wurden durch die Anschaffung neuer Spiel- und Bewegungs-
gerate, die Einrichtung von Bewegungslandschaften sowie die qualitative und quantitative Ver-
besserung der Aulengelande sowohl die padagogischen Rahmenbedingungen verbessert als
auch ein wichtiger Beitrag zur gesundheitlichen Entwicklung — insbesondere von Kindern in
sozial benachteiligten Quartieren — geleistet.

Insgesamt wird es aufgrund der angespannten Haushaltslage der Freien Hansestadt Bremen
weiterhin eine Aufgabe bleiben, gelingende Projekte der einzelnen Handlungsfelder in das

System der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen zu integrieren.

Bremen stellt zusammenfassend fest, dass in den Berichtsjahren 2023 und 2024 wesentliche
Fortschritte bei der Umsetzung der Mal3nahmen zur Qualitatsentwicklung und Teilhabever-

besserung in der Kindertagesbetreuung erzielt werden konnten.

,Die Freie Hansestadt Bremen nutzt die durch das KiQuTG eréffneten Handlungsspielrdume
aktiv, um die Qualitat der frihkindlichen Bildung weiter zu starken — mit konkreten Mal3nah-
men, strukturellen Weichenstellungen und einer klaren strategischen Ausrichtung®
Monitoringbericht zum KiQuTG 2025.

C. Alternativen
Werden nicht vorgeschlagen.

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderpriifung

Aus der Vorlage des Berichts ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.



Die Freie Hansestadt Bremen erhielt 2024 im Rahmen des KiQuTG 16,75 Mio. € in Form von

Umsatzsteueranteilen (vgl. Senatsvorlage vom 28.01.2025). Es wurden etwa 19,45 Mio. € flr

MaRnahmen nach dem KiQuTG eingesetzt.

Angebote der Kinderbetreuung sind ein zentrales Element und ein entscheidender Faktor fir
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Als wesentliche gesellschaftliche und sozialpolitische
Herausforderung leistet Kinderbetreuung einen unmittelbaren Beitrag, da sie die Erwerbstatig-

keit von Eltern — insbesondere von Frauen - beeinflusst.”

E. Beteiligung/ Abstimmung

Der Monitoringbericht zum KiQuTG 2025 fur das Berichtsjahr 2024 wird am 28.04.2026 der
staatlichen Deputation flir Kinder und Bildung und am 08.04.2026 dem Landesjugendhilfeaus-

schuss zur Kenntnis vorgelegt.

Die Abstimmung mit dem Magistrat der Seestadt Bremerhaven ist erfolgt.

e

F. Offentlichkeitsarbeit/ Verdffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-
Z

Die Vorlage ist nach Beschlussfassung zur Offentlichkeitsarbeit und Veréffentlichung nach
dem Informationsfreiheitsgesetz geeignet. Eine Verdffentlichung dieser Senatsvorlage Uber

das zentrale elektronische Informationsregister kann erfolgen.

Datenschutzrechtliche Belange sind nicht betroffen.

G. Beschluss

Der Senat nimmt die Vorlage ,Monitoringbericht zum KiQuTG 2025 zur Kenntnis.

Anlage:
- Monitoringbericht zum KiQuTG 2025


https://www.rathaus.bremen.de/sixcms/media.php/13/20250128_top%2B9_Absicherung_Fianzierungsbedarfe_2025_N.pdf

	Der in der Anlage beigefügte „Monitoringbericht zum KiQuTG 2025“ für die Berichtsjahre 2023 und 2024 des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) wird dem Senat vorgelegt.

